
Aufgaben des Prüfers:

· Bekanntgabe des Prüfungsverlaufes

· Eingreifen bei offensichtlichen Schwierigkeiten

· Unterbinden von Fachdiskussionen oder Streitfragen

(z.B. es ist kein „Richtig“ oder „Falsch“ möglich)

· Fördern eine freundlichen,- sachbezogenen Gesprächstones

· Einhalten der Zeit (nicht kürzer als 2/3, nicht länger als 5 Min.)
· Mitteilung des Prüfungsergebnisses (evtl. Anregungen für Zukunft)

· Feststellen der Beschlussfähigkeit AG/AN/Lehrervertreter

· Protokollführung

· Berichtsheft unterschreiben

· Termin für das Aushändigen der Bescheinigung machen

Tipps zur Dokumentation:

Dokumentation muss klar erkennbar sein: der Ablauf, das Ziel, Material und Zeit, eventuelle Schwierigkeiten während des Projektes

Tipps zur Präsentation:

Während der Präsentation dürfen auf keinen Fall die Bilder abgelesen werden. Das Medium (z.B. Beamer) muss die Präsentation unterstützen und nicht das Vortragen des Prüflings die Präsentation unterstützen.

Befangenheit der Prüfer:

Mussvorschrift:

Bei Verwandtschaft darf nicht geprüft werden

Kannvorschrift:

Der eigene Azubi soll nicht geprüft werden, wenn es nicht anderst machbar ist, ist der Prüfer zurückhaltend.

Handlungs- und Entscheidungskompetenz beobachten.

Hat der Prüfling bestanden:

Den blauen durchschlag aushändigen ( Gratulation, evtl. mit Tipps für die Zukunft.

Hat der Prüfling nicht bestanden:
Den braunen durchschlag aushändigen ( kurze Erklärung wo die Probleme der Nichtbestandenen Prüfung lagen.
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